
womit die Vizinal-Strafse von der Baienbrücke in Reute über Mellau, Schnepfau und Au 
nach Schoppernau in die Kategorie der Concurrenzstrassen eingereiht wird.

Ueber Antrag des Landtages Meines Landes Vorarlberg finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§• 1.

Die Straffe von der Baienbrücke in Reute über Mellau, Schnepfau und Au bis zum Adler- 
wirthshause in Schoppernau wird im Sinne des Landesgesetzes vom 3. Juni 1863 zur Concurrenz- 
straffe erklärt.

§. 2.

Die Concurrenz hat die Gemeinden Mellau, Schnepfau, Au und Schoppernau zu umfaffen. 
Die Gemeinde Reute hat zu den Umlegungs- und Regulirungskosten ein für alle Mal einen 

Aversualbetrag von fl. 300.— an die Concurrenz abzuführen.

§. 3.

Die Kosten der Regulirung und theilweisen Umlegung dieser Straffe werden gedeckt:

1. Durch eine außerhalb der Gemeinde Mellan in der Richtung gegen Reute zu errichtende 
Wegmauth, welche so lange zu bestehen hat, bis zwei Drittheile der ganzen Kostensumme 
eingebracht sind.

2. Durch Verumlagung des übrigen Drittheils auf die concurrenzpflichtigen Gemeinden.
Dieser Drittheil der Kostensumme wird auf die Gemeinden derart vertheilt, daß die 

Gemeinde Mellau 15°/o, Schnepfau 19%, Au 42% und Schoppernau 24% zu 
tragen hat.

§• 4.

Die ConcurrenzÄngelegenheiten sind, insoweit in diesem Gesetze nicht besondere Bestimmungen 
getroffen werden, nach Vorschrift des Landesgesetzes vom 3. Juni 1863 zu regeln.
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§. 5.
Die Beschlußfassung über Regulirung und theilweise Umlegung der Concurrenzstrasse, die Ge

nehmigung der Pläne und Kostenvoranschläge, die Bauführung und die gesammte technische und 
ökonomische Verwaltung obliegt dem nach §. 15 des.Strassengesetzes zu wählenden Ausschüsse.

Der Strassenausschuß hat insbesondere rechtzeitig die nothwendigen Schritte zur Errichtung der 
Wegmauth und Feststellung der Tarifsätze einzuleiten.

Beschwerden gegen Verfügungen des Strassenausschusses gehen unbeschadet des den politischen 
Behörden nach dem Landesgesetze vom 3. Juni 1863 zustehenden Wirkungskreises an den Landesausschuß. 

§ 6.
Hinsichtlich der Instandhaltung der Strasse hat es einstweilen bei bisheriger Uebung zu verbleiben.

7.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit-

ipr.-;;

T ynxM.8! nwn SMsZIZa'kE S2<j I wS
rssorlI ’i.'.’o nsd rüf

uj tzitfnüf tosl dnit l'osÄ ßit,
OOlfK JTOd Iti nschfnlvÄtch-n i'jd fnl> rLK

■

ft#» n ff f fff r_ «ffjtf fflk V\ *1 ‘ f?JJH JljJ no* -*»
£• „ t v , n ,d

t , r , t

mct s:
chuäTlränR nocr ;

l ■* idbir WMlttLcs^
-.iHrrZ dwr i$c
ifsjd isl'nss ptl?

Druck und Verlag von I. 91. Teutsch in Bregenz.


